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OFFIZIELLES FACHORGAN FOLGENDER ORGANISATIONEN
VSA Verein für Schweizerisches Anstaltswesen mit den ihm

angeschlossenen kantonalen und regionalen Verbänden
S H V S Schweizerischer Hilfsverband für Schwererziehbare
VSW Verein Schweizerischer Waiseneltern
HAPV Heim- und Anstaltspersonal-Vereinigung

MITARBEITER
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Schweiz. Vereinigung Sozialarbeitender, Zürich
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Hat die Aufsichtskommission versagt

Anstalten Heime und Internatsschulen, seien
sie privater, kommunaler oder staatlicher Art,
werden in der Regel von einer Aufsichtskommission

betreut. Es handelt sich um ein Kollegium
von Laien und Fachleuten, welches der Oeffent-
lichkeit gegenüber die Verantwortung dafür tragen

soll, dass die beaufsichtigte Institution «ihre
Sache recht mache». Mit dieser populären
Umschreibung der Aufgabe begnügt sich die Oeffent-
lichkeit im allgemeinen, bis eine Bewährungsprobe

aus Anlass irgend einer Anstaltskrise sie
veranlasst, nach einer Säuberung und Erneuerung
der betreffenden Aufsichtskommission zu rufen.
Dann fragen die Kritiker in der Presse, am
Stamm- und Familientisch unisono: «Hat die
Aufsichtskommission geschlafen? Warum hat sie
versagt?» Selten oder nie wird nach der Mitverantwortung

der Oeffentlichkeit gefragt oder diese gar
ernsthaft in Erwägung gezogen. Ueber den Kopf
der Hauskommission hinweg werden Experten
eingesetzt, um die Ursachen des Unglücks und die
Mittel zur Beseitigung der Uebelstände
herauszufinden, eventuell auch Schuldige festzustellen
und Sanktionen zu beantragen. Eine neue
Aufsichtskommission soll hernach dafür sorgen, dass
«so etwas nicht mehr vorkommt» und langsam

geht die Oeffentlichkeit zur Tagesordnung über,
ohne sich weiter um die Existenzberechtigung, die
Aufgaben und Kompetenzen, die Arbeitsmöglichkeiten

und praktischen Leistungen der vielen
Aufsichtskommissionen zu kümmern. Das ist Sache
der Behörden und anderer zuständiger Kreise.

Seit Jahren und Jahrzehnten sitze (oder sass)
ich selber in etlichen Aufsichtskommissionen und
hatte darüber von Berufes wegen Einblick in
sehr viele Schulinternate, Anstalten und Heime
in der ganzen Schweiz. Ein gnädiges Geschick hat
mich bis heute davor bewahrt, mit einer dieser
Kommissionen die An- und Vorwürfe im Gefolge
eine öffentlichen Diskuission über Vernachlässigung

der Aufsichtspflicht auskosten zu müssen.
Doch denke ich heute nur noch mit Schaudern an
drei Gelegenheiten, wo es meinen Kollegen und
mir nur durch glückliche Zufälle, allerdings
unterstützt durch besondere Wachsamkeit, ermöglicht

wurde, drohende Krisen rechtzeitig zu
erkennen und die Uebelstände ohne Nachteil für
die beaufsichtigte Institution zu beheben. Diese
gütige Bewahrung vor dem Schicklas einer
«Säuberung», wie es immer wieder die eine oder andere
Aufsichtskommission trifft und die tröstliche
Aussicht, meinen Ruhestand durch Rücktritt aus den
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